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Betr.: Freistellung vom KESt-Abzug für Liquiditätserträgnisse einer deutschen 

Immobilien-KG (EAS 2561) 

Erzielt einer deutsche Immobilien-KG mit rund 200 Kommanditisten, die zwei österreichische 

Immobilien verwaltet, von einer österreichischen Bank Zinsertrag aus der Veranlagung von 

vorübergehenden Liquiditätsüberschüssen bzw. aus der Verzinsung von laufenden 

Kontokorrentkonten, dann bestehen keine Bedenken, den KESt-Abzug zu unterlassen, wenn 

die deutsche KG die Ansässigkeit der Kommanditisten in Deutschland bestätigt, weiters in der 

Lage ist, bei Bedarf eine Liste mit Namen und Anschriften der Kommanditisten zur Verfügung 

zu stellen und wenn schließlich die den einzelnen Kommanditisten zuzurechnenden Zinsen die 

Besteuerungsschwelle der beschränkt Steuerpflichtigen von 2.000 Euro nicht überschreitet. 
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